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Information  

EFD und UVEK fechten LSVA-Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts an 
 

Das Eidg. Finanzdepartement (EFD) und das Departement für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation (UVEK) ziehen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur 
LSVA an das Bundesgericht weiter. Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich am 21. 
Oktober 2009 gegen die Erhöhung der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe 
(LSVA), die 2008 wirksam geworden war, entschieden. Ab sofort erhebt die Oberzolldi-
rektion die Abgabe nach dem Tarif, der vor der Erhöhung gültig gewesenen war. 

Gegen die Tariferhöhung bei der LSVA vom 1. Januar 2008 hatten rund 5000 Fahrzeughal-
ter Einsprache erhoben. Die Oberzolldirektion hatte die Einsprache in drei Fällen abgewie-
sen und die übrigen Verfahren sistiert. Die abgewiesenen Einsprachen wurden daraufhin an 
das Bundesverwaltungsgericht weiter gezogen. Dieses hat die Beschwerden am 21. Oktober 
2009 gutgeheissen. 

Das EFD und das UVEK haben die Urteilsbegründung überprüft und entschieden, das Urteil 
an das Bundesgericht weiter zu ziehen.  

Ungeachtet des Weiterzugs an das Bundesgericht und ohne dem letztinstanzlichen Urteil 
vorzugreifen erhebt die EZV ab sofort nur noch den Tarif, der vor der Erhöhung der LSVA 
gültig gewesenen war. Damit wird die Sofortmassnahme, die am 4. November 2009 für aus-
ländische Fahrzeuge getroffenen worden war, auch auf die inländischen Fahrzeuge ange-
wendet. 

Aktuell angewendete Tarife: 

Kategorie Abgabekategorie 1 Abgabekategorie 2 Abgabekategorie 3 

EURO-Norm EURO 0, 1 + 2 EURO 3 EURO 4, 5 + 6 

Tarif tkm in Rp. 2.88 2.52 2.15 

 


